
den Glauben das Kerygma (Bultmann) wıe auch das sozlologische Osiula: der Form-
eschichte zurück. Nach sSe1INer Auffassung ist das Ziel er Vermittlung der Iradition und
der ırche die el  abe Gottesverhältnis esu., Wird das Kreuz VOT em als Inhalt
des Lebens esu und der Gemeins  aft mıiıt ihm verstanden, muß die LOSUNg ber die OsS1-
LLONeN VOIL Schleiermacher und Sirauß hinausgehen. Die Auferstehung versite. der Nal
diesem Zusammenhang als das Herrwerden esu 1n den Gewissen der laubenden
ahrend die Interpretation der beiden Denker des El  NE. Jahrhunderts durch den
V{ überzeugend ist, sind die Weiterentwicklung VOT em der Position Schleiermachers
manche T1US! Fragen tellen. 0 wird sSeın Verständnis der Auferstehung der VO.
Neuen Testament gemeinten ealıta nıicht gerecht Glesen

RAHNER, arl Schriften ZUYTF Theologie, 1 Theologie aus .Erfahrung des Geistes.
Köln-Einsiedeln-Zürich 1975 Benziger Verlag. 624 o geb., 49 ‚— .
edesmal, WenNn ein Band der rlften erscheint, ann eine solche Neuerscheinung
es Interesse TIüur sıch beanspruchen, Dies gılt auch für den nunmehr neuesien, den
zwoliten Band ET nthält neben einigen „Nachlesen“* (Z aus dem iranzösischen, aus
euts:  en Publikationen, el Male aQdus den dreißiger Jahren) NEeUeTeEe rbeiten, e11s
anderweitig publiziert, e1ls für den TuCcCk VO: Vortragsmanuskripten her überarbeitet,
auch ler fremdsprachliche, ler erstmals deutsch vorliegende extie Es sınd insgesamt
35 ulIisatze Die email Treicht AY/(O)  - der TIThemengruppe „Glaube und Geist“” (Z „Glau-
bensbegründung eute  w „Anonymer und eXpliziter Glaube Der Fragen der Geisterfah-
ITung (In der Schrift, nach Origenes; ın den Exerzitien des gnatius U, Der fundamen-
taltheologische Fragen (Z ogmatı. und es Testamen  “ 1Ihemen A0 Gottesbild),
ber Christologisches bis Ihemen Uun! Fragen eutigen Kirche-Seins (Z „Opposition
1n der irche”, „KIr Wandlungen uUun!: Profangesellschaft”). amı ist umri1ssen,

geht Es ist immer weitigestreuter als irgendeine Kurzbeschreibung. In dieser 1nsıc ist
der Untertitel dieses Bandes „Iheologie dQUS Erfahrung des Geistes“ ohl eın Wen1g formal
und, wIird den Verdacht nıc los, eiIiwas modisch ausgelallen Im üubrıgen iügt
Ss1ch der Band 1n die el des Bisherigen; ist Nregung, ammlung und Weiterfüh-

TIung theologischen Denkens In einem. Lippert

MODEHN, Christian: Der Gott, der befreit. Glaubensimpulse aus Lateinamerika.
Freising 1975 Kyrios-Verlag. sl kKt.;, 4 ‚— .
Das Büchlein gibt 1Ne recht geschickte Zusammenfassung des Selbstverständnisses der
„Iheologie der Befreiung“ 1n dem, Was INa als den gemeiınsamen Nenner bezeichnen
könnte, samt der dort regelmäßig gegebenen Diagnose un Situationsanalyse. Sowohl der
ethisch-religiöse Impetus als auch dasjenige, Wäas bei nüchterner Prüfung hinterfragbar 1st,
der sich gar als Klischee und Floskel herausstellt, all das iindet sich ler als ese un:
Position vorgeiragen. Ausgesprochene Schwächen der Beifreiungstheologie, die sıch auch
bei ihren „klassischen“ Vertretern finden, tauchen entsprechend ler 1n Kurzform auf.
Darunter se]en genannt 1ne monokausale Erklärung Iur die Rückständigkeit Lateiname-
Iikas: „Nur weil die reichen Länder entwickelt sind 8 (12) ıne bemerkenswert verein-
achte Utopie als Ziel gesellschaftlichen andelns („neue Gesellschaf mıiıt dem
Menschen, die keine Abhängigkeit mehr kenn (13) Die eEUugNung des eschatologischen
Vorbehalts (der allerdings Ine ythisierung des onkreten andelns verhindert) (18),
ZUTLTI Meinung und Forderung, daß der ensch „das mit der OTS! esu angebrochene
elcC als eın elcd der Te1lINEeN schrittweise verwirklichen“ hat (20) Für eIWwas sollte

INnNan wenigstens nicht das Neue JTestament eklamieren (vgl. 19) Einige Nnregungen 11n-
den sich ann ın dem Nnı „Iheologie der Befreiung un Europa (21—28) skizzlert,
wobel „die europäaische Theologie (von T wird immer wleder erede doch ‚ hnai] D I -
heblich verzeichnet wIrTrd. Sehr hilfreich ist die gut gegliederte Biblıographie chlu.
30—40) Ansonsten bletet das uchleın ine gut gemachte Darstellung elner Position un
ist in seinen Raffungen geschickt und zutreifend Die kritische Distanz un die ernsthafte
Befragung dessen, Wäas hier „VOTr-gestellt“ wWird, ingegen fast Vvöllig. Lippert

NIKOLASCH, Franz: Die Feier der Buße. Theologie und Liturgie. Reihe Pastorale
Handreichungen, Würzburg 1974 Seelsorge Verlag. 128 9 TOoS 13,80
Die Neuordnung der „reler der Buße“ 1973 ın Rom veröffentlicht, e1nNn Jahr
später 1ın OIINz1.eLller euts  er Übersetzung erschienen, wird ihr Ziel verfehlen, Wenn
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nicht gelingt, ihre biblisch-theologische Grundkonzeption 1n den seelsorglichen Alltag
übersetzen. Darum ist jede Veröffentli:  Uung egrüßen, die azu eisten ann, Das
vorliegende Buch gehört azu.,. Es ı11 VOI em deutlich machen, „daß das Wesen des
akramentes nicht 1Ur 1n eE1Ner bestimmten Vollzugsweise seinNne Verwirklichung erfahren
kann UunNn! daß Einzelbei:  te und Bußgottesdienst nicht als gegensätzliche und konkurrierende
Formen des kirchlıchen Bußvollzuges auifizufiassen sind, sondern einander 1n optimaler Weise
erganzen konnen“ (7) UunaCcChs werden die rundlagen der „Buße und Umkehr ı1n der
I dargelegt. „DIie Entfaltung der irchlıche Bußdisziplin“” ist mıiıt Recht der nachste
Schritt, dem die Problematik VO  - „Bußgottesdienst un! Bußsakrament“* ın der Entwicklung
nach dem IL Vat Konzıl olg Nur ın einer gründlichen Kenntnis der geschichtlichen Ent-
wicklung der irchliche: Bußinstitution, ihrer wandelbare und unwandelbaren emente,
lassen sıch Schritte FA Erneuerung VO  - Buße Uun! Beichte verantiworten. DIies gılt insbe-
sondere Iür den Fragenkreılis „Das Konzıl VO.  b Irient und die Einzelbeichte”, dem der nachste
Abschnitt gewıdme ISı anach werden „Stellungnahmen des irchliche: Lehramtes De-
sprochen. Es iolgen praktısche Hiınwelse und nregungen IUr 1J1e lturgie der ırchlıchen
Buße“* Den Abschluß bılden okumente des ırchlıche: ehramtes einschließlich der „Pasto-
ralen Einführung” ZULC Bu.:  iturgle. DIie Ausführungen des erl. geben einen
Überblick ber die entscheıdenden Grundlagen und Zielvorstellungen der Neuordnung der
kirchlichen Buße Ihr harakter als Glaubensbekehrung und ihre ekklesı1lale Dimension
kommen gutl A Geltung. Der Je besondere Eigenwert der ubieler wıe der Einzelbeichte
un! ihr Truchtbares Bezogensein aufeinander werden Teilen: herausgestellt 42—47) urch
das Buch hindurch wird immer wıeder die alte christlıche anrhneı hervorgehoben,
daß Sündenvergebung uch außerhalb des ußsakramentes gibt. S50 sehr jedoch egenüber
einer irüheren Verengung diese ahrheı erinnern ist, Weni1g dari die Besonderheit
der sakramentalen Buße ın Vergessenheıit geraten, Wen1g sollte INäd.  - ihre Unterscheidung
VO. nichtsakramentalen Formen verwischen. Es ist richtig, daß es zeichenhafifte Iun der
Kirche der Sakramentalıta der irche als „Ursakrament“ eilhat, 1so auch der Bußgot-
tesdienst. Wenn INa  - 1n ın diesem Sinne „sakrament:  D eNnnNnen ıll (50), mMag das ingehen.,
Nur muß INda.  - sich der Schwlerigkeit bewußt se1ln, ann erklären, Wäas das Einzelsakra-
ment der Beıchte noch soll, zumal dann, WEeNnNn die Entscheidung des Konzils Von Irient, daß
auf TUN! „göttlichen Rechtes e1in detaıillıertes Einzelbekenntnis der schweren Sünden für
den Empfang des ußsakramentes erforderlich 1st, als bloß „kirchenrechtliche Verfügung
hnlich einer Kirchenordnung der Konzilsbestimmung  - verstanden WITrd, „die INd. SoNs
1 allgemeinen als ‚.kirchlıches der ‚menschlıches Recht bezeichnen p  eq: (64) hält
OIlenDbDbar d1iese Auffassung IUr die begründetere. Die 1T E:  eidung, daß nach einer
sakramentalen Absolution hne Einzelbekenntnis W as 1n Notfällen auch irüher möglich
Waäar bel der näachsten Beichte die schweren Sünden bekennen sSind, die I11d.:  - bel dieser
„Generalabsolution  e nıc beichten konnte, ist für „eine Bestimmung allein des kirch-
lichen Rechtes (O7; vgl „entsprechend dem geltenden Recht ET meint, 1es sel
heute „allgemein” die Au{ffassung der Theologen (67) Dieser Meinung muß widersprochen
werden. Das nachfolgend besprechende Buch stützt sıch in seiner gegenteiligen Auffassung
das Einzelbekenntnis der schweren Sünden ist auf TUN! goöttlicher Bestimmung unerläßlich)
auf kirchen- un: ogmengeschichtliche Forschung nmamhafter Autoren, die leider nicht
berücksichtigt. bDer auch unabhänglg davon, ob das Konzıiıl VOI TIrient hier 1ne definitive
Glaubensentscheidung getroffen hat, ist nıcht ZU erkennen, W1e 1ne WITL. odsunde
Nngesichts iNrer personal un! ekklesial zerstörerischen ealıta ıIn der Anonymität eines
gemeinsamen Bekenntnisses ın der ubfieler „bereinigt” werden konnte Wer sich ın solcher
Weise VO.  - der vollen Lebensgemeinschaift mıt der irche getrenn' hat, ann nicht 7A0ln eucha-
rıstischen Gemeins  aft hinzutretien, bevor sich nicht persönlich dieser un VOT der
irche gestellt hat. Auch wenn WITL VO. einem persönli ekenntnis 1n der altkirchli:  en
Kanonischen Buße wen1g WI1SSsen, O1g daraus NIC. daß nicht . gefordert wurde,
ann nämlich, W el der „Tatbestan: dem Vorsteher der Gemeinde Bischof der eautf-
Lragter Presbyter) N1ıC bekannt Wäal. Wie sollte sSoONst die 11 Buße gewähren,
WIe sollte das Maß der persönli  en Bußleistung bestimmen, wWenn nicht wußte,
Wäas g1ng Das Einzelbekenntnis der odsünden ist eute wIie damals grundsätzlich
Voraussetzung für den kirchliche: Dienst der Versöhnung. Man sollte er auch Vel-

meiliden, den Eindruck erwecken, als sel 1es 1mM Grunde ine überholte 1T Ver-
IUgung. Es ist auch pastora. unklug, wenn rat, außer den VO.  5 der irche es  te-

Möglichkeiten der Generalabsolution auch ann „die orie der sakramentalen LOs-
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sprechung, W1e S1e iUur die Einzelbeichte vorgesehen sind“, sprechen, WE „1UI e1n
allgemeines ekenntnis gefordert WarTr (nur odsunden fallen unter die Verpflichtung des
Konzıils W  - Irient)“ (80) Es ist nıcı 1U unklug, sondern auch die 1T Ord-
NnunYy, die diese Art der allgemeinen Lossprechung IUr den Normalfall der ubielıler nicht
gestatiel. erdies wuürde eın solches Handeln auch jenem VON selbst hervorgehobenen
nlıegen entgegenstehen, den je besonderen Ekigenwert VO  - ubieler und Einzelsakrament
herauszustellen Der Ekigenwert des Bu.  akramentes besteht nıcht allein 1n den psycholo-
gıischen un padagogıis  en Möglichkeiten der Aussprache un der Bußerziehung, die 1n
d1esem Buch hervorgehoben werden. ETr iıst auch und zuerst 1n der unvertretbaren personalen
Christusbegegnung, 1n der ber die Vergebung der Einzelsünde hinaus die Tiefendimensionen
uUuNnNseTes andelns erfassenden heilenden Wirkung und nicht uletzt 1n der Einfügung des
persönli  en ußbemühens 1n den ekklesialen Weg jedweder Vergebung sehen.
Diese Kritik soll die ertie des vorliegenden Buches nicht verdecken, sondern 1M S1iNnNe
des erl. VOoNn Mißverständnissen ireı halten „ESs ware ine bedauernswerte Verarmung,
WEeNn die gut gestaltete kinzelbeichte, ın der einer persönlichen ussprache un!

Ommt, verlorenginge“ (85) S1e ist, wıe die Erfahrung lehrt, 1n Gefahr, verkannt
werden, WEn die Bußfeiern 1n Deutung und Gestaltung den Eindruck einNes „Ersatzes“ EI-
wecken. Dagegen nıcht allein die Empfehlung der Einzelbeichte ihrer ussprache-
und Hilfsmöglichkeiten. 551e ist als S5Sakrament der Versöhnung mehr, als 1n diesem Buch
ZU. Ausdruck omm' üller

RECKINGER, Francois: Wird mMan MOTgen wieder beichten? Kevelaer 1974 Verlag
Butzon Bercker. 210 S Snolin, 22,—.
AÄAuch dieses Buch 8! der Bußerziehung und der Erneuerung des ußsakramentes dienen.
Vom ben vorgestellten Buch N,'s unterscheidet sich durch 1Ne breitere Behandlung
stirıttener theologischer TIhesen und pastoraler TODIemMme un durch einNne andere Posıtion
diesen Thesen und Problemen gegenüber, Dies hat den Nachteil, daß manchen Stellen
den 1NdrucC der eitschweifigkeit erweckt Andererseits ıst egruhen, daß Der die
genannten Schwlerigkeiten auch 1ın einem Tür die Seelsorgspraxis estimmten Buch nicht
vorschnell hinweggegangen wird un ın pastoralem SChWwung „Lösungen” angeboten WEelI-
den, die bei näaherem Zusehen oberflächlic! genannt werden muüssen. Daß dem Autor dieses
Buches zuweilen auch nıcht umifassend gesicherte Schlußfolgerungen unterlaufen, darf Nan
ihm nıck grundsätzlich anlasten. Auch die erteidigung bestehender irchlicher Lehren und
Ordnung darf INa.  - nicht global als überholte „Apologetik“ un Dennoch S1INd auch die
Ausführungen dieses uches kritisch aufzunehmen. Das Kap g1lbt einen gedrängten
er ber „Die bewegte Geschichte der Bel Besser würde [Nld.  - ohl enN;
es des Bußsakramentes DZW. der kirchlichen Bußeinrichtung. Denn die Verengung
auf die „Bel  e  7 das Bekennen, hat miıt den eklagenswerten Mißständen vVeEIYaANGENE
Beichtpraxis beigetragen. ber dem erl. 0oMmMM' gezielt darauf cl daß das Bekenntnis

kıa 1n Zeit 81815 11° hat (27) Dıiıesem Nnliegen gilt als grundlegende Auseinan-
dersetzung das Kap Stammt die Beichte VOL Christus  x Der UTiOrTr ist überzeugt:

die indiıviduelle Anklage er schweren Sunden, die nach der auie egangen wurden,
ist nfolge göttlicher Festsetzung ZU. Nachlaß derselben notwendig, und deshalb
kann die Kirche daran nıchts E.N Q TM“ (28) Auf ber 40 Seiten werden ZUI
Begründung dieser Feststellung eutungen der Schriftstellen Mt 18,18 un: Jo 20.23 aQuUusSs
dem christlichen erium vorgelegt. Dem Rez. erscheint die Auseinandersetzung mit dem
ussageinhalt dieser Stellen und iıhrem traditionsgeschichtlichen Stellenwer unbefriedigend.
Wünschenswert wäre 1ne 1 Blick auf die heutige „Kirchenmüdigkeit“ angestellte Eroörte-
Iung darüber YJeWEeSel], daß sich das ekenntnis als notwendig QUS dem Heilsauftrag der
irche ergibt und daß erst auf der Basıs dieses bıblısch-theologischen irchenverständ-
nlisses die „Einsetzungsstellen  4 beweiskräftig S1INd. Die Autoritätsbeweise aus der Väterzeit
können diesen angel nicht usgleichen S1e werden den nıcht überzeugen, der sıch ber
Wesen und Auftrag der iırche nicht 1mM klaren ist. Im Kap SeIiz sıch miıt dem
Toblemkreis „Das Konzil Von Trient und die Beichte“ auseinander, Er stutzt sıch auf
die ın der Tat gründliche und überzeugende Studie VO ecker (in TheolPhil A#
[1972] 161—228) und omMm' der Überzeugung, daß die Notwendigkeit der Einzelanklage
der schweren Sünden 1m ußsakrament „eine WIT. Glaubensdefinition“ 1st. Er die
Deutung der VO Konzil gebrauchten Formulierung „auf TUN! göttlicher Festlegung“ („iure
divino als einer Nur rechtlichen, disziplinären Vorschrift, die auch geänder werden könne,
ab un! wendet sich el insbesondere die ın diesem InNnne geä  erte Auffassung
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